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RS OGH 1980/9/11 8Ob115/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1980

Norm

StVO §2 Abs1 Z4

Rechtssatz

Das am Beginn einer Verkehrs4äche angebrachte Straßenverkehrszeichen (allgemeines Fahrverbot mit Ausnahme von

Linienomnibussen, Taxis und Straßendienstfahrzeugen) spricht nicht gegen ihre Quali<kation als Nebenfahrbahn, da

im § 8 Abs 1 StVO eine von der allgemeinen Regelung dieser Gesetzesstelle abweichende Regelung des Verkehrs auf

Nebenfahrbahnen durch Straßenverkehrszeichen vorgesehen und daher möglich ist, ohne damit den Charakter dieser

Verkehrsfläche als Nebenfahrbahn zu verändern.
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